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hauſe 3u recitieren hätten und zur Bedingung ihrer Zulaſſung
Pathenamte gemacht wird Daraus iſt CS erklärlich, warunt

ſpiritiſtiſche tern gewöhnlich nicht bewegen In ＋ ſpiri⸗
iſtiſcher atholiſche Pathen beizuſtellen, damit dem Geſetze enügt,
as Seelenheil de  U Täuflings ni gefährdet und dem Aergernis,
welches Aus der Zulaſſung ſpiritiſtiſcher Pathen H  3  Ur katholiſchen Tauſe
entſtehen würde, vorgebeugt werde. Dies iſt endlich auch der eigent⸗
liche äußerſt traurige Grund, ſich Eltern und athen

ihrer ketzeriſchen Renitenz und Bosheit zugleich oft ſo weit hin
reißen aſſen, daſs ſie ſich ogar weigern, wenn der Seelſorger auf
Beiſtellung katholiſcher Pathen eſteht, das Kind taufen 3u
laſſen und azu den politiſchen Behörden mit Zwangs
mitteln verhalten werden müſſen! Dies genügt, die angebliche
„Rechtgläubigkeit“ und „kirchliche Geſinnung“ der Spiritiſten gehörig
würdigen 3u können.

nd urtheile man, ob Perſonen ſolchen religiöſen
Grundſätzen und ſo kirchenfeindlicher Geſinnung bei katholiſchen
Taufen als Pathen fungieren önnen und ob nan ſich auch nur der
geringſten Hoffnung hingeben kann, daſs ſie den nach der Intention
und poſitiven Verordnung der 27 mit dem Pathenamte verbun—
denen wichtigen Pflichten reu und gewiſſenhaft nachkommen werden.
Wenn ſchon der römiſche Katechismus Agt, daſs das heilige Pathen
amt ſo nachläſſig geübt wird, daſs (5 den Anſchein hat, daſs nur
der Name davon noch übrig geblieben wenn ſelbſt katholiſche
Pathen ihren Pflichten ſelten genau nachkommen und, Aum mit der
Liturgie 3u reden, U glauben ſcheinen, daſs ſie nach gemachtem
Pathengeſchenke ſich Nichts mehr 3u bekümmern aben, ſolt
die Sache durch Ulaſſung von entſchieden häretiſchen und kirchen  ·
feindlichen Perſonen Pathenamte no ſchlimmer und das
Uebel noch größer werden? ögen die heilſamen Orte des
genannten Katechismus? beherzigt und die Gläubigen über das
Pathenamt öfters unterrichtet werden, QAm! ſie einſehen, was zu
ſeiner gehörigen Ausübung nothwenig iſt

Königgrätz. Dr n Brychta
VI Briefe bei Druckſachen, Rundreiſe⸗, ückfahr

karten.) Kaufmann Pflegt dann und vann be Verſendung der
gedruckten Anzeigen und Anpreiſungen ſeiner daren befreundete
Kunden auch Enn Brieflein beizulegen oder auf der Anzeige ſelbſt
einige Zeilen über dies oder jene ſie 3u ſchreiben. Er meint,
das mache der Poſt doch nicht mehr V

A

aſt, ob ſie die Druckſache
allein befördere oder mit dem Briefe. Und die Poſtverwaltung
das auch verbiete, E ſcheine das dem Publicum die Verpflichtung

—9 Catech ROom 9 8  7 Mahrzohl. Liturgica SaCraà. Bd
V. 53 Catech Rom g9u 25
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aufzuerlegen, die Strafe 3u zahlen, ( entdeckt wird, ähnlich
wie beim Schmuggeln an der Landesgrenze. Bei ſeinen vielen Reiſen
gebraucht CL als luger Geſchäftsmann grundſätzlich nur Rundreiſe⸗
Oder Rückfahrkarten. Jedoch kommt eS manchmal vor, daſs EL Aun

verſehens ſeinen Reiſeplan ändern mu Meiſtens 168t e& dann die
unbrauchbar gewordenen Fahrkarten bei der Betriebsinſpection

der Ausgabeſtation wieder ein. Ab und 3u iſt 5 ihm aber auch 9e
lungen, ſie N einem andern 3U verkaufen Unter Theilung des Ge
winnes. U dieſes ſtellt dem Schmuggeln gleich. , ſei gar
kein Betrug abei; denn durch Löſung der Karte habe EL ſich ein
Recht auf Hin und Rückfahrt erworben, welches I omit abtreten
könne, wenn 61 wolle, ie auch eine gewöhnliche Fahrkarte. Wenn
E dabei einen Vortheil ſich erſchafft ſo könne das doch nicht un

recht ein 0 El weder den betreffenden Reiſenden betrüge noch dem
Eiſenbahn⸗Fiscus ſoweit eI beurtheilen könne, ſchädige. Ob EL nämlich
ſelbſt Iin dem üge ſitze oder ein anderer, könne doch gleich ein
Auch ſcheine das allgemeine Auffaſſung zu ſein. Wenigſtens habe
er ſchon mehrmals eſehen, wie mit Fahrkarten einer niederen Iun
einer höheren Wagenclaſſe fuhr, 10 ſogar mit einer Bahnſteigkarte Hin
und Rückfahrt emacht habe, ohne alb Iim Gewiſſen beängſtigt
worden 3u ſein. ehr Kohlen brauchen deshalb nicht verbrannt 3u
werden, noch itten auch die agen dadurch aden.

ſt die Handlungsweiſe des Kaufmannes erlaubt? 2 Muſ
CY reſtituieren?

Antwort Der Kaufmann ſtellt die Erlegung der Gebüren
Qn Poſt und Eiſenbahn gleich der Zahlung von Zollgebüren. edoch
mit Unrecht. Beim Zoll iſt keine Gegenleiſtung vorhanden, wohl
aber bei der Poſt und Eiſenbahn. Hier liegt der Contract vor
0⁰ Ut facias. früher enn ote oder der Beſitzer eines Uhr
werkes gebraucht wurde, tritt jetzt die Poſt und Eiſenbahn en 0
Qu Stelle privater Unternehmen bmm jetzt eln öffentliches, der QA
Wie nun dort ein Vertrag dazwiſchen trat, o auch hier. Der Ver
trag wird eſchloſſen, indem 0 und Eiſenbahn ich bereit halten,
beſtimmte ienſte U übernehmen und zugleich Iu ihren Tarifen die
entſprechenden Gegenleiſtungen aufſtellen, velche der Auftraggeber U
übernehmen hat, e ihre ienſte Iu Anſpruch nimmt. In dem⸗
ſelben Augenblicke alſo, wO jemand der Poſt oder Eiſenbahn einen
Auftrag ertheilt, erklärt EL ſich implicite auch bereit, die geforderten
Gegenleiſtungen Fu erfüllen. Damit iſt alſo der Vertrag geſchloſſen.
erden die Leiſtungen vom Auftraggeber nicht erfüllt, indem CU
ch einer Täuſchung bedient, ſo verletzt EU die Ustitia Commutativa.
was beim Schmuggeln nicht der Fall iſt Es werden hier auch
Die Zollbeamten hintergangen, aber CS wird nicht die iustitia I‚
mutativa verletzt. Erlegung der Zollgebüren iſt ehen eine
Forderung der ustitia legalis. Der mſtand, daſs un beiden Fällen
der Staat hintergangen wird, den Kaufmann dazu gebracht
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haben, aus der Erlaubtheit der Täuſchung In dem einen alle, auf
das Gleiche In dem anderen Falle zu ſchließen. Daſs die Wirkungen
dieſer Täuſchung verſchieden ſind, hat 4* nicht beda Aus der
Gleichheit des Subjectes hat Enr auf die Gleichheit des Objectes
geſchloſſen.

Hiernach iſt C8 einleuchtend, daſs es unrecht iſt, geſchriebene
Briefe Unter Druckſachenporto 3u verſenden. aſs die Poſt nicht
alle Briefe In Wirklichkeit unterſucht, ma eine Verletzung der 1
Stitia (COmmutativa nicht erlaubt; ſon önnte man alle Betrügereien
für rlaubt erklären, da eS 10 immer der nöthigen Unterſuchung
gefehlt hat Zudem iſt Urch die Vorſchrift, Druckſachen In offenen
Briefumſchlägen 3u verſenden, eitens der Poſtverwaltung genügſam
gezeigt, daſs ſie ſich die Unterſuchung vorbehält. Wenn 8 die be  —
treffenden Unterbeamten aAn Sorgfalt fehlen laſſen ſollten, ſo kann
man daraus nicht ableiten, daſs die oſtverwaltun ſelbſt mit den
Betrügereien einverſtanden iſt

Das Gleiche gilt für die Rundreiſe⸗ und Rückfahrkarten. Wie
ausdrücklich Im JI.  arif, borau bei dieſen Karten eigens verwieſen
wird („unübertragbar, lehe Tarif“), beſtimmt iſt, gilt die mit dieſen
Qrten verbundene Preisermäßigung „für die Perſonen, welche nrit
der betreffenden Karte die V

Lel

ſe begonnen haben Für andere ver
langt alſo die Eiſenbahnverwaltung den vollen Prei  2 Wenn jemand
demnach mit einer von einem anderen ſchon benutzten Karte ahr
ohne den Preisunterſchied nachzuzahlen, ſo chädigt ern den Eiſenbahn⸗
fiscus, indem CEL die Vertragsbeſtimmungen ni einhält, und nicht
das ezahlt, was die Eiſenbahnverwaltung für ihre Dienſte berechtigter
Weiſe ordert Es iſt hier da  U  8 Gleiche der Fall, als benn man
einem Diener den verdienten und übereingekommenen Lohn
zahlte ni

Was nun die Entſchuldigung betrifft, - habe durch Löſung der
Rückfahrkarte ein Recht auch auf die Rückfahrt erworben, 0 iſt da  U
von ihm erworbene Recht enn perſönliches Recht, das ihm
allein zur Ausübung zuſteht, wie vorher ſchon gezeigt iſt, und welches
EL ſomit keinem anderen übertragen kann, Die ähnlich jemand eine
D déleègata nu immer ſubdelegieren kann. Etwas anders 7
ES bei einer gewöhnlichen Fahrkarte. Hierbei findet ſich keine der
artige Beſtimmun

Uch chädigt eL die Eiſenbahn ni dadurch, daſs vielleicht
einer mitreist, der größer oder chwerer wäre, ſondern adurch, daſs
nicht das Fahrgeld für die Fahrt des zweiten äufer be
zahlt wird, welches die Eiſenbahn fordert und echtlich fordern kann.
Der Ontrac ird gebrochen Schaden der Eiſenbahn, und die
Gegenleiſtung, we die Eiſenbahn für ihre Dienſte fordert, wird
ni vollſtändig erfüllt.

Daſs manche Leute betrügen, indem ſie n einer höheren
Wagenclaſſe fahren macht den Betrug noch nicht erlaubt Freilich
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kann an wohl daraus, daſs wirklich allgemein, auch von ge⸗
wiſſenhaften Leuten, gethan wird, ohne daſs man ſich ein Ge
wiſſen daraus macht, ſchließen daſs dasſelbe nicht unerlaubt iſt, obgleich
es 65

ſwar den Anſchein hat, wie eS beim Schmuggeln der Fall iſt
edoch würde man auch aus einer ſolchen Allgemeinheit einer andlung

7⁷

V
weiſe nicht mehr auf die Erlaubtheit erſelben ſchließen können, ˙
bald ſich durch 1a  ere Unterſuchung herausſtellt, daſs enn II
thum obgewaltet Was E

Unſere rage angeht, ſo hintergeht

weder allgemein In der genannten Weiſe die Eiſenbahn, noch
auch könnte, ſ 8 wirklich allgemein üblich geweſen wäre, die
Erlaubtheit eines olchen Handelns bei näherer Unterſuchung Ufrecht
gehalten werden.

Wenn die Eiſenbahn ſich E einrichtet oder einrichten muſs,
daſs ebenſo gut fünf als vier erſonen mitfahren können, ſo L

muſs
der Vortheil davon auch dem zugute kommen, der dieſe Einrichtung
geſchaffen habe nämlich der Eiſenbahn, ähnlich wie jemand, der mit
demſelben Kraftaufwande zweien zugleich einen en erweist, von
eiden die dem Nutzen entſprechende Gegenleiſtung fordern kann
((k. Bucceroni, AStit. IIIOTL 11 956; Ballerini, Omp V
II  008 Lehmkuhl, PE 1 n. 1050) Daſs die Eiſenbahn alſo nicht
mehr Kohlen U verbrennen braucht, kann ni bewirken, daſs nman

ohne eine genügende Fahrkarte, mit einer von jemanden bn
gebrauchten Rückfahrkarte oder Bahnſteigkarte, mitfahren dürfte.

Wenngleich der Kaufmann ona 1de gehandelt hat, ſo iſt
en doch zur Rückerſtattung verpflichtet, eil 3 1 ehen geſpart hat und
ſomit POSSESS0I Tel alienae iſt; und zwar iſt CV ſelbſt ohne weiteres
der Poſt gegenüber reſtitutionspflichtig. Den Eiſenbahnfiscus hat E

ſelbſt nicht unmittelbar geſchädigt, ſondern der, welcher die benützte
Fahrkarte kaufte; denn dieſer muſste bezahlen und hat nicht den
vollen 1 bezahlt. Der Kaufmann hat zwar dieſe Schädigung
veranlaſst und nen Nutzen daraus 9ezogen. In erſter Linie muf
alſo der Käufer reſtituieren. Der Kaufmann muſs ſeinen Vortheil
dann dem Käufer abtreten Sollte dieſer jedoch nich zurückerſtatten
wollen, ˙ müſste der Kaufmann ſeinen Theil Ant Gewinne direct
der ahn reſtituieren, für das Uebrige war V0 nicht weiter haftbar,
weil ?- weder DPOSSESS0TL ＋ei alienae war noch auch ein Damni⸗
HCator theéologice cCulpabilis. Die Reſtitution kann erfolgen durch
Vernichtung von Freimarken, bezw Fahrkarten.

Arns Erg Dir Bremer.

Bemerkung 2  dem im Vorſtehenden behandelten Caſus ber
das eilegen von Briefen bei offenen Sendungen und Uebergab
von Retourbillet an andere.

Genicot, Theolog IIIOTL sS Aufl.) 561. faſst oben
erwähnte Benützung der Poſt und Eiſenbahn nicht als Contract

Linzer „Theol.⸗prakt. Quartalſchrift.“ 1901. 2  auf


